
MAGISTRAT  DER  FREISTADT  RUST
ST  ADT  MIT  EIGENEM  ST  ATUT

A-7071  RUST,  CONRADPLATZ  1, TEL.  02685/202-O  TELEFAX:  02685/202-12

ZL:  PE-2026-1247-000993 Rust,  am 24.06.2026

VERORDNUNG

des  Gemeinderates  der  Freistadt  Rust vom  17.  Dezember  2025  über  die  Eirföebung  eines

Ersch1ießungsbeitrages,  Anschlussbeitrages  und  Ergänzungsbeitrages  nach  dem  Kanalabgabegesetz.

Gemäß  §§ 2, 3, 4, 5 und  7 des Kana1abgabegesetzes,  LGB1.  Nr.  41/1984  idgF,  wird  verordnet:

§1

(l)  Für  die Erschließung  der im Bauland  gelegenen  unbebauten  Anschlussgnindflächen  durch  die

Kanalisationsanlage  wird  ein Erschließungsbeitrag  erhoben.

(2)  Die  Berechnungsfläche  beträgt  10 v. H. der  als Bauland  gewidmeten  Ansch1ussgnindfläche.

§2

Für  jene  Anschlussgnundfläche  bzw.  Teile  der Anschlussgnindfläche,  für  die eine rechtskräftige

Ansch1ussverpflichfüng  oder  Anschlussbewi1ligung  vorliegt,  wird  ein  Anschlussbeitrag  erhoben.

§3

(1 ) Wenn  sich  die Berechnungsfläche  der  im § 2 genannten  Anschlussgnindfläche  bzw.  Teile  der

Anschlussgnindfläche  ändert,  wird  ein  Ergänzungsbeitrag  zum  Anschlussbeitrag  erhoben.

(2)  Die  Höhe  des  Ergänzungsbeitrages  ist  entsprechend  dem  Ausmaß  der  zusätzlichen

Berechnungsfläche  zu bemessen.

§4

(1) Die  Errichtungskosten  der  Kanalisationsanlage  betragen  € 5,612.223,18  die  um 10 v. H. erhöhte

Summe  aller  Berechnungsflächen  beträgt  zum  30. 09. 2018  468.721,59  m!

(2)  Der  Beitragssatz  wird  mit  € 10,35  pro  m2 Berechnungsfläche  gemäß  § 5 Abs.2  KAbG  festgesetzt.

Das Beitragsausmaß  ergibt  sich  aus dem  mit  der  Berechnungsfläche  vervielfachten  Beitragssatz.  Die

gesetzliche  Umsatzsteuer  ist  beim  Anschluss-  und  Ergänzungsbeitrag  gesondert  hinzuzurechnen.

§5

Die  Abgaben  werden  mit  Ablauf  eines  Monates  nach  Bekanntgabe  des Abgabenbescheides  fällig.

§6

Der Abgabenschuldner  ist verpflichtet,  der Gemeinde  jede  Änderung  des Abgabengegenstandes

anzuzeigen.
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§7

(1)  Diese  Verordnung  tritt  mit  dem  auf  den  Ablauf  der  Kundmachungsföst  folgenden  Tag  in  Kra'ft.

(2)  Die  bisherige  Verordnung  des Gemeinderates  vom  10.  Dezember  2024  über  die  Einhebung  eines

Ersch1ießungsbeitrages,  Anschlussbeitrages  und  Ergänzungsbeitrages  nach  dem  Kanalabgabegesetz

tritt  gleichzeitig  außer  Kraft.
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